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Zitat von Firelilly

Ich habe keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich auch um Kinder
kümmert und nicht nebenher noch arbeitet?
Wenn man nebenher arbeitet, dann kann doch auch kein Kinderkranktag verloren
gehen, denn man hat doch gearbeitet.

Also entweder, oder! Oder ist das rechtlich so, dass man bei Kinderkranktagen arbeiten
muss?

Klar kümmert man sich um die Kinder.

Aber ich fürchte, wenn man trotzdem (am Schreibtisch arbeitet) geht dennoch ein Kindkranktag
verloren.

Denn wenn du dich selber krank meldest, es dir aber nachmittags oder abends besser geht, so
dass du noch was arbeitest, zählt das trotzdem als Kranktag. Arbeit zu Hause zählt nicht, nur ob
du in der Schule warst oder nicht.
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